
Zuständigkeiten Fachberatung für Integration der Caritas
für Kinder und Jugendliche / Bildungsdirektion

Oberösterreich



a. Prüfung des Personalbedarfes durch Fachberatung für Integration

b. Erhebung des Personalbedarfes bzw. Anträge auf zusätzliches Personal (auch unter

dem Arbeitsjahr) sind an Fachberatung für Integration zu richten

c. Ergebnis der Prüfung ergeht an Referat Präs 3c (Frau Mal)

d. Entscheidung der Bildungsdirektion an Rechtsträger ergeht durch Referat Präs 3c

(Frau Mal)

e. Gilt für alle Rechtsträger, auch die Magistrate

f. Finanzierung Transporte durch Referat Präs 3c (Frau Anita Aichinger)

g. Der Fachberatung für Integration

sind Änderungen zu melden: An- und Abmeldung

Kinder, Personalwechsel,…



a. Prüfung des Personalbedarfes durch Fachberatung für Integration
b. Es gilt der Integrationsprozess gemäß Handbuch für Integration –

Feststellung/Zuteilung Stützkräftebedarf, Beratung,…
c. Das heißt Zuständigkeit Fachberatung für Integration oder FBI Magistrate (je nach

Rechtsträgerschaft)
d. Keine Finanzierung der Transporte durch Referat Präs 3c
e. Für Kinder, die Einrichtung bereits besuchen, werden bis zum Besuchsende der

Einrichtung die Transporte finanziert
f. Transporte in Regelgruppen / Integrationsgruppen von Kindergärten  sind laut oö.

KBBG in der Zuständigkeit der Gemeinden
g. Der Fachberatung für Integration

sind Änderungen zu melden: An- und Abmeldung
Kinder, Personalwechsel,…



a. Erhebung des Personalbedarfes bzw. Anträge auf zusätzliches Personal

(auch unter dem Arbeitsjahr) an Qualitätsbeauftragte der Bildungsdirektion

Mag. Eva Weißböck

b. Entscheidung der Bildungsdirektion ergeht durch Referat Präs 3c

(Frau Mal)

c. Finanzierung Transporte durch Referat Präs 3c (Frau Anita Aichinger)



a. Es gilt der Integrationsprozess gemäß Handbuch für Integration –
Feststellung/Zuteilung Stützkräftebedarf, Beratung,…

b. Das heißt Zuständigkeit Fachberatung für Integration oder FBI Magistrate
(je nach Rechtsträgerschaft)

c. Transporte durch Referat Präs 3c (Frau Anita Aichinger)

d. Der Fachberatung für Integration sind Änderungen zu melden:
An- und Abmeldung Kinder, Personalwechsel,…



a. Im Referat Präs 3c (Frau Mal) wird eine Gesamtübersicht betreffend
Finanzierungsart (100% oder Regelfinanzierung) der Gruppen geführt.
Diese Liste bildet für die FBI der Caritas die Grundlage ihrer Arbeit.
Die Rechtsträger sind verpflichtet Änderungen der Finanzierungsform bei
Fr. Mal bekannt zu geben.

b. Antrag auf Errichtung oder Auflösung von HP- und I-Gruppen in
HP-Einrichtungen: Referat Präs 7b / HR Dr. Trixner



a. Der Rechtsträger hat vor Aufnahme die Zusage des jeweiligen

Bundeslandes für die Kostenübernahme einzuholen.

b. Die Zusage ist abschriftlich an Referat Präs 3c (Frau Mal) zu schicken.

c. Die Verrechnung der Kosten für Kinder aus anderen Bundesländern obliegt

den Rechtsträgern – stellen Einnahmen dar.

d. Die Kosten für Transporte von Kindern aus anderen Bundesländern  werden

nicht von der Bildungsdirektion Oberösterreich

übernommen.



Bildungsdirektion Oberösterreich
Referat Präs 3c

Referat Präs 3c
Fr. Mal Eleonore

Referat Präs 7b
Mag. Eva Weißböck

Caritas für Kinder und Jugendliche
Fachberatung für Integration

0732 / 7720 – 162 29
bd-ooe.post@bildung-ooe.gv.at

0732 / 7720 – 15705
bd-ooe.post@bildung-ooe.gv.at

0732 / 7610 2270
0676 / 8776 2270
sebastian-rappl@caritas-linz.at


